
Vorstand: Jürgen Knapps 0151-54434361,  Frank Sattler 0171 8682911 
 

 

 
DJK REITCLUB ST. MAURITIUS ULM e. V. 

Reiterweg 1, 77871 Renchen – Ulm, mailto: info@reitclub-ulm.de 
 
 

AUFNAHME – ANTRAG 
 

         als aktives Mitglied       als Voltigierer       als passives Mitglied        Familie      Führzügel       Longe 

         Privatpferdebesitzer  
 

zum:  ________________________  Hinweis: Bei unterwöchigem Reitstundeneintritt bspw. zum. 15.1.,  muss die  
  (Angabe immer zum 1. des Monats)                  Reitstunde im 1Monat bar beim jeweiligen Übungsleiter abgegeben
                       werden! Ab dem Folgemonat wird das Geld dann monatlich abgebucht. 

Name   ________________________   Strasse  ________________________   

 

Vorname ________________________ PLZ, Ort ________________________   

 

Tel. + Handy:__________________________ Geb. Datum ________________________   

 

Email-adr.:  _______________________  Beruf  (bei Schülern Beruf der Eltern) : ____________ 

 

Ich möchte am Reitunterricht _____ mal die Woche teilnehmen. 

Wochentag:_____________________                Name des Reitlehrers:____________________________ 

                                   Dressur                                       Springen      

 

Ich möchte am Voltigierunterricht _____ mal die Woche teilnehmen. 

 

 

Mir ist bekannt, dass ich eine Aufnahmegebühr zu leisten habe. Sie entfällt für passive Mitglieder. Bei der 

Umwandlung einer passiven in eine aktive Mitgliedschaft wird die Aufnahmegebühr jedoch fällig. 
 

Jugendliche/Kinder  60.- €   Erwachsene 80.- €                     Führzügelkinder 30,- €  
                                                                                                                          (Restbetrag v. 30€ wird bei Übergang in die Abteilung/zur Longe fällig)  

 

Bei unterjährigem Vereinseintritt wird der aktive Jahresbeitrag anteilig nach Monaten berechnet. Hierbei gilt der 

Monat in dem der Aufnahmeantrag angenommen wird. 

Bei minderjährigen Antragstellern ist die Einwilligung des gesetzlichen Vertreters (Eltern, Vormund etc.) 

erforderlich.  

 

Eine Beitragsliste für die regelmäßigen Leistungen ist unter www.reitclub-ulm.de einzusehen. 

Zahlungsverpflichtungen können nur mit Einzugsermächtigung entrichtet werden. 

____________________________________________________________________________________ 

 

Hiermit ermächtige ich (Vorname, Nachname): _____________________________ den  

Reitclub St. Mauritius Ulm sämtliche Zahlungsverpflichtungen von meinem Konto  

 

IBAN:____________________________________________ 

 

bis auf Widerruf einzuziehen. Des Weiteren erkläre ich hiermit mein Einverständnis zur Erstellung von 

Bildaufnahmen zu meiner Personen/meinem Kind im Rahmen von Veranstaltungen des Vereins, sowie zur 

Verwendung und Veröffentlichung solcher Bildnisse zum Zwecke der öffentlichen Berichterstattung über das 

Vereinsleben.                      

 

Datum:_____________________   Unterschrift: ___________________ 

 

http://www.reitclub-ulm.de/


Vorstand: Jürgen Knapps 0151-54434361,  Frank Sattler 0171 8682911 
 

 

Um ein harmonisches Vereinsleben zu sichern, bestehen für alle aktiven Mitglieder folgende Pflichten: 

 

1. Am Sport- und Gemeinschaftsleben aktiv teilzunehmen, sowie die Satzungen und Ordnungen des DJK 

Reitclub St. Mauritius e.V. zu erfüllen. 

 

2. Im Sport und der Gemeinschaft eine faire, kameradschaftliche Haltung zu zeigen und die Pflichten 

gegenüber dem Verein zu erfüllen. 

 

3. An den Arbeitseinsätzen des Reitclubs teilzunehmen und die zugeteilten Arbeiten zu erledigen. Diese 

Arbeiten dienen dem Erhalt und der Pflege unserer Anlage. 

 

Jedes aktive Mitglied hat Arbeitsstunden zu leisten. Für nicht erbrachte Arbeitsleistungen behält sich 

der Verein vor, jedem aktiven Mitglied einen Ausgleichsbeitrag zu berechnen.  

(Einzusehen unter: www.reitclub-ulm.de) 

 

Sollten weder Arbeitsleistung noch Ausgleichsbeitrag vom aktiven Mitglied geleistet werden, droht 

Ausschluss aus dem Verein. 

 

4. Die Mithilfe an Veranstaltungen des Vereins (Turniere, …) ist für jedes aktive Mitglied Pflicht.  

Eine Pflichtentbindung ist nur nach Rücksprache mit dem Vorstand möglich.  

 

5. Die Mithilfe an der jährlichen Heu- und Strohernte. 

 

 

6. Die Mitgliedschaft endet durch Tod, Austrittserklärung oder Ausschluss. Der Austritt kann nur 

schriftlich an den geschäftsführenden Vorstand zum Ende eines Kalenderhalbjahres erfolgen, wenn das 

Mitglied seine Verpflichtungen erfüllt hat. Die Austrittserklärung ist spätestens vier Wochen vor Ende 

des Kalenderhalbjahres einzureichen. Beitragszahlung und Leistungsanspruch bleiben bis zum finalen 

Kündigungstermin fällig und werden ggf. anteilig fällig. 

 

 

7. Durch die regelmäßige Bezahlung der Reitgebühren ist ein reservierter Platz in einer vereinbarten 

Unterrichtsstunde gewährleistet.  

 

8. Ein unentschuldigtes Fernbleiben von mehr als 4 Wochen vom Reitunterricht entbindet den Verein von 

einer Reservierung des Platzes im Reitunterricht. 

 

 

_____________________________________  _______________________________________ 

Unterschrift des Antragstellers     Unterschrift des Erziehungsberechtigten 

 

 

Renchen-Ulm, den ___________________   ________________________________________ 

                                             Unterschrift Vorstand   

 

 


